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Resolution der Generalversammlung 

[auf Grund des Berichts des Fünften Ausschusses (A/58/822)] 

  58/300. Finanzierung der Mission der Vereinten Nationen in Bosnien 
und Herzegowina 

 Die Generalversammlung, 

 nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs über die Finanzierung der Mis-
sion der Vereinten Nationen in Bosnien und Herzegowina1 und der entsprechenden Berichte 
des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen2, 

 unter Hinweis auf die Resolution 1035 (1995) des Sicherheitsrats vom 21. Dezember 
1995 betreffend die Einrichtung der Mission der Vereinten Nationen in Bosnien und 
Herzegowina sowie die späteren Resolutionen, mit denen der Rat das Mandat der Mission 
verlängerte, zuletzt Resolution 1423 (2002) vom 12. Juli 2002, mit der der Rat das Mandat 
der Mission bis zum 31. Dezember 2002 verlängerte, 

 sowie unter Hinweis auf die Resolution 1437 (2002) des Sicherheitsrats vom 11. Ok-
tober 2002, in der der Rat die Militärbeobachter der Vereinten Nationen ermächtigte, die 
Entmilitarisierung der Halbinsel Prevlaka bis zum 15. Dezember 2002 weiter zu überwa-
chen, 

 ferner unter Hinweis auf ihren Beschluss 50/481 vom 11. April 1996 über die 
Finanzierung der Mission sowie auf ihre späteren diesbezüglichen Resolutionen und Be-
schlüsse, zuletzt Resolution 57/334 vom 18. Juni 2003, 

 in Bekräftigung der in den Resolutionen der Generalversammlung 1874 (S-IV) vom 
27. Juni 1963, 3101 (XXVIII) vom 11. Dezember 1973 und 55/235 vom 23. Dezember 
2000 festgelegten allgemeinen Grundsätze für die Finanzierung der Friedenssicherungsein-
sätze der Vereinten Nationen, 

 mit Anerkennung feststellend, dass freiwillige Beiträge für die Mission entrichtet wor-
den sind, 

_______________ 
1 A/58/632, A/58/705 und A/58/720. 
2 A/58/759 und Add.11. 
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 eingedenk dessen, dass es unerlässlich ist, die Mission mit den erforderlichen 
Finanzmitteln auszustatten, damit sie ihren ausstehenden Verbindlichkeiten nachkommen 
kann, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Stand der Beiträge zu der Mission der Vereinten 
Nationen in Bosnien und Herzegowina per 15. April 2004, namentlich von den noch ausste-
henden Beiträgen in Höhe von 38 Millionen US-Dollar, was etwa 4 Prozent der gesamten 
veranlagten Beiträge entspricht, vermerkt mit Besorgnis, dass nur siebenundneunzig 
Mitgliedstaaten ihre Beiträge vollständig entrichtet haben, und fordert alle anderen 
Mitgliedstaaten, insbesondere die Mitgliedstaaten mit Beitragsrückständen, nachdrücklich 
auf, die Entrichtung ihrer noch ausstehenden Beiträge sicherzustellen; 

 2. dankt denjenigen Mitgliedstaaten, die ihre Beiträge vollständig entrichtet haben, 
und fordert alle anderen Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, alles zu tun, um sicherzustellen, 
dass ihre Beiträge für die Mission vollständig entrichtet werden; 

 3. bekundet ihre Besorgnis über die Verzögerungen, mit denen der Generalsekretär 
bei der Entsendung einiger Friedenssicherungsmissionen der letzten Zeit, insbesondere 
derjenigen in Afrika, und bei ihrer Ausstattung mit ausreichenden Ressourcen konfrontiert 
war; 

 4. betont, dass alle künftigen und bestehenden Friedenssicherungsmissionen im 
Hinblick auf finanzielle und administrative Regelungen gleich und nichtdiskriminierend zu 
behandeln sind; 

 5. betont außerdem, dass alle Friedenssicherungsmissionen mit ausreichenden 
Ressourcen auszustatten sind, damit sie ihr jeweiliges Mandat wirksam und effizient 
wahrnehmen können; 

 6. schließt sich den Schlussfolgerungen und Empfehlungen im Bericht des 
Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen3 an und ersucht den 
Generalsekretär, ihre vollständige Umsetzung sicherzustellen; 

Endgültige Verfügung über die Vermögenswerte 

 7. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs über die endgültige 
Verfügung über die Vermögenswerte der Mission4; 

Haushaltsvollzugsbericht für den Zeitraum vom 1. Juli 2002 bis 30. Juni 2003 

 8. nimmt außerdem Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs über den 
Haushaltsvollzug der Mission im Zeitraum vom 1. Juli 2002 bis 30. Juni 20035; 

 9. beschließt, dass den Mitgliedstaaten, die ihre finanziellen Verpflichtungen 
gegenüber der Mission erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften 
Haushaltsmitteln und weiteren Einnahmen in Höhe von insgesamt 16.839.800 Dollar für die 
am 30. Juni 2003 abgelaufene Finanzperiode entsprechend den in der Resolution 55/235 der 
Generalversammlung festgelegten und von der Versammlung in ihren Resolutionen 55/236 
vom 23. Dezember 2000 und 57/290 A vom 20. Dezember 2002 geänderten Kategorien und 
unter Berücksichtigung des in ihren Resolutionen 55/5 B vom 23. Dezember 2000 und 

_______________ 
3 A/58/759/Add.11. 
4 A/58/720. 
5 A/58/632. 
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57/4 B vom 20. Dezember 2002 festgelegten Beitragsschlüssels für das Jahr 2003 
gutzuschreiben ist; 

 10. beschließt außerdem, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre finanziellen 
Verpflichtungen gegenüber der Mission nicht erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den 
nicht ausgeschöpften Haushaltsmitteln und weiteren Einnahmen in Höhe von insgesamt 
16.839.800 Dollar für die am 30. Juni 2003 abgelaufene Finanzperiode nach dem in Ziffer 9 
festgelegten Schema auf ihre ausstehenden Verpflichtungen anzurechnen ist; 

 11. beschließt ferner, dass die geschätzten Mehreinnahmen aus der Personalabgabe 
in Höhe von 342.600 Dollar für die am 30. Juni 2003 abgelaufene Finanzperiode den 
Guthaben aus dem in den Ziffern 9 und 10 genannten Betrag hinzuzurechnen sind und dass 
die jeweiligen Anteile der Mitgliedstaaten gemäß der auf sie zutreffenden Zif-
fer anzurechnen sind; 

 12. betont, dass keine Friedenssicherungsmission durch Anleihen bei anderen akti-
ven Friedenssicherungsmissionen finanziert werden darf; 

 13. beschließt, den Punkt "Finanzierung der Mission der Vereinten Nationen in Bos-
nien und Herzegowina" in die vorläufige Tagesordnung ihrer neunundfünfzigsten Tagung 
aufzunehmen. 

91. Plenarsitzung 
18. Juni 2004 


